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volles Gedicht zu einem neuen Kriege gegen Megara, der mit der
Wiedereroberung von Salamis endigte. Später erhielt Solon von den
dankbaren Athenern das Amt eines Archon mit dem Auftrage, durch ge- 594
eignete Maßregeln den Frieden im Lande wiederherzustellen. Er hob zu-
nächst alle auf Grundstücken lastenden Schulden auf und
verbot den Verkauf attischer Bürger in die Sklaverei sowie jede
persönliche Schuldhaft.

2. Seine Gesetzgebung. Die attische Bevölkerung zerfiel damals
in drei Bestandteile:

1) Bürger. Zu dieser Klasse gehörten diejenigen, welche von einem
attischen Vater abstammten, der im Besitze des Bürgerrechts war. Ihrer
Beschäftigung nach zerfielen sie in Ackerbauer, Kaufleute und Gewerbe-
treibende (Handwerker. Fischer, Schiffer).

2) Metöken (Beisassen). Sie waren persönlich freie, zu Steuern
und Kriegsdienst verpflichtete, aber von der Teilnahme am Staatsleben
ausgeschlossene Fremde, welche sich in Attika als Kaufleute oder Gewerbe-
treibende niederließen.

3) Sklaven. Im Hause geboren, gekauft oder im Kriege gefangen, ge-
hörten sie als Privateigentum den Freien, die ihnen an Zahl überlegen waren
(vgl. S. 21). Im allgemeinen wurden sie besser behandelt als die Heloten.

Solon teilte die Bürger nach den jährlichen Einkünften aus dem
Grundbesitze in vier Klassen: Großgrundbesitzer, Ritter, Bauern und
Tagelöhner, die entsprechend ihren Leistungen für das Gemeinwohl (Steuern,
Kriegsdienst) verschiedene Rechte zugemessen bekamen (Timokratie). Aus der
ersten Klasse gingen die nenn Archonten hervor, aus den drei ersten der
Rat der Vierhundert, welcher Vorbeschlüsse für die Volks versa mm-
lung faßte. Zu dieser hatten alle 20 Jahre alten Bürger Zutritt. Sie
entschied über die vom Rate vorgelegten Gesetze und über Krieg und
Frieden. Im Gegensatze zu Sparta fanden hier lebhafte Erörterungen
statt, die der größeren geistigen Regsamkeit des Atheners entsprachen. Die
Abstimmung geschah durch Handaufheben oder durch Stimmsteine. —
Archonten, welche ihr Amt vorwurfsfrei verwaltet hatten, wurden Mit-
glieder des sog. Areopags. Dieser hatte folgende Befugnisse: a) er
richtete über die schwersten Verbrechen (Mord, Brandstiftung); b) er wachte
über die Sitten der Bürger, tadelte und strafte Müßiggänger und Ver-
schwender; c) er hatte das Recht, gegen Beschlüsse des Rates und der
Volksversammlung Einspruch zu erheben. Über minder schwere Verbrechen
urteilte das Geschworenengericht, die sog. Heliäa.

Die weitere Gesetzgebung Solons betonte die Pflicht der Arbeit,
regelte den Marktverkehr, ordnete das Familienleben, die Er-


